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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.08.1993

Norm

StGB §32 Abs2

Rechtssatz

Die Tatbegehung zum Nachteil der früheren P5egemutter ist bei der Strafbemessung, zwar nicht als besonderer

Erschwerungsumstand, jedoch im Rahmen der personalen Täterschuld beachtlich, weil im Zuge der Bewertung nach

dem § 32 Abs 2 StGB die darin zum Ausdruck kommende Charakterkomponente Ein5uß auf die Einzeltatschuld

entfaltet.
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